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Der Vermieter kann sich bei der Betriebskostenabrechnung die Nachberechnung einzelner Positionen vorbehalten, falls
er ohne Verschulden an einer rechtzeitigen Abrechnung gehindert ist.
Die VerjÃ¤hrung der sich aus der Nachberechnung ergebenden Forderung beginnt nicht vor Kenntnis des Vermieters von
den entsprechenden anspruchsbegrÃ¼ndenden UmstÃ¤nden (z.B. rÃ¼ckwirkende Neufestsetzung der Grundsteuer durch
das Finanzamt) zu laufen.
(BGH, Urteil vom 12.12.2012, VIII ZR 264/12 = NJW 2013, 456)

Kanzlei Thomas Höhner

http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 24 April, 2024, 08:15


